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EU-DSGVO

Kapitel 4 - Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter

Artikel 25 - Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche
Voreinstellungen

(1) Unter Berucksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des
Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken flr die
Rechte und Freiheiten natdrlicher Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der
Festlegung der Mittel fur die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung
geeignete technische und organisatorische Mallnahmen - wie z. B. Pseudonymisierung - trifft,
die daflr ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsatze wie etwa Datenminimierung wirksam
umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den
Anforderungen dieser Verordnung zu gentigen und die Rechte der betroffenen Personen zu
schatzen.

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Malnahmen, die
sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsatzlich nur personenbezogene Daten, deren
Verarbeitung fur den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet
werden. Diese Verpflichtung qilt fur die Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den
Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre Zuganglichkeit. Solche MaBhahmen
mussen insbesondere sicherstellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht
ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von naturlichen Personen zuganglich
gemacht werden.

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemald Artikel 42 kann als Faktor herangezogen
werden, um die Erfallung der in den Absatzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels genannten
Anforderungen nachzuweisen.

Passende Erwagungsgriinde

78 - Geeignete technische und organisatorische MaRnahmen

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel25?rev=1521291135 Gedruckt 22.03.2026 20:54


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel04/artikel42
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr078

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 4 - Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter
	Artikel 25 - Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen
	Passende Erwägungsgründe





